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Grundsätze für die Beschaffung von klimafreundlichen Fahrzeugen 
für den Fuhrpark der Entsorgungsbetriebe Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.06.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
13.07.2023 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Vorberatung
29.08.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
31.08.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Fuhrpark der Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) gelten folgende Grundsätze:

1. Bei jeder zukünftigen Fahrzeugbeschaffung bei den EBL muss geprüft werden, ob 
klimafreundliche Alternativen erhältlich sind.

2. Die Entscheidung hat unter Berücksichtigung von Klimaauswirkungen im Rahmen ei-
ner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erfolgen. Klimafolgekosten sind dabei ange-
messen zu berücksichtigen. 

3. Im Zweifel ist der klimafreundlichen Alternative der Vorzug zu gewähren.
4. Ziel ist, die Umstellung des Fuhrparks auf klimaneutrale Antriebe bis spätestens 2040 

möglichst abzuschließen.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Anmerkungen eingearbeitet
3.390 UNV zur Kenntnis genommen

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Weil deren Belange nicht betroffen sind 
(Fahrzeugbeschaffung).
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Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig
X vorgeschrieben durch:  

Teilweise vorgeschrieben durch das „Sau-
bere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz“

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Mit der Umstellung des Fuhrparks können 
jährliche CO2-Emmissionen von ca. 2.000 
Mg vermeiden werden.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Der Klimawandel zählt zu den zentralen Herausforderungen in der heutigen Zeit. Der Um-
gang mit der Klimakrise erfordert daher eine schnelle Umsetzung von Maßnahmen, um eine 
drastische Senkung der CO2-Emissionen zu erreichen. Mit der Ausrufung des Klimanot-
standes am 23.05.2019 hat die Lübecker Bürgerschaft ein klares Bekenntnis der kommuna-
len Verantwortung abgegeben. Zur Intensivierung der Aktivitäten wurde aufbauend auf den 
zwei Maßnahmenpaketen (VO/2019/07727-01 und VO/2019/08920) der Masterplan Klima-
schutz VO/2023/11957 vorgelegt, der noch in diesem Jahr beschlossen werden soll. 
Er enthält unter den mittelfristigen Aktivitäten (MO_EMA_2) die Maßnahme „Kommunale 
Fahrzeugflotte treibhausgasneutral betreiben“. Die EBL haben Ende 2022 gemeinsam mit 
der Infa GmbH eine umfangreiche „Machbarkeitsstudie zu Einsatzmöglichkeiten von Nutz-
fahrzeugen mit alternativen Antrieben sowie der erforderlichen Tank- und Ladeinfrastruktur“ 
abgeschlossen. Die Studie stellt eine geeignete und in Branchenkreisen anerkannte Grund-
lage für eine sukzessive und erfolgreiche Transformation der Fahrzeugflotte der EBL dar. Die 
im MAKS geführte Maßnahme kann auf Grundlage der Machbarkeitsstudie für den städti-
schen Teilbereich EBL daher unmittelbar in die Umsetzung gehen. Die EBL gelten hier als 
Pilotbereich für die gesamte Verwaltung, um hieraus Erkenntnisse zu gewinnen für die weite-
re treibhausgasneutrale Umsetzung der Fahrzeugflotte im Konzern Stadt unter Beachtung 
der besonderen Rahmenbedingungen der EBL.

Ziel der Untersuchung war es herauszufinden, ob eine vollständige Umstellung des Fuhr-
parks der EBL auf klimaneutrale Antriebe bis 2040 möglich ist. Dazu wurde zunächst eine 
Bestandsaufnahme durchgeführt, die auch das jeweilige zukünftige Anforderungsprofil der 
verschiedenen Fahrzeugtypen und Einsatzgebiete berücksichtigt. In einem zweiten Schritt 
wurde geprüft, ob es dafür bereits Angebote mit alternativen Antrieben am Markt gibt. An-
schließend wurde untersucht, ob die jeweiligen Standorte für den notwendigen Ausbau der 
Ladeinfrastruktur geeignet sind. Der mögliche Einsatz von E-Fuels wurde zwar untersucht, 
aber im weiteren Verlauf nicht weiterverfolgt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass bis auf weni-
ge Fahrzeuge für den Winterdienst die vollständige Umstellung des Fuhrparks auf klimaneu-
trale Antriebe bereits heute möglich ist. Überwiegend sollen dafür Elektrofahrzeuge zum Ein-
satz kommen. Der rechnerischen Einsparung von ca. 2.000 Mg CO2 pro Jahr stehen erhebli-
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che Mehrkosten von maximal 45 Mio. € entgegen. Bei maximaler Förderquote würden sich 
diese Zusatzkosten auf ca. 15 Mio. € reduzieren. 
Dabei wurde unterstellt, dass die Fahrzeuge nach derselben Nutzungsdauer wie bislang 
ausgetauscht werden und die Anschaffungskosten dem heutigen Niveau entsprechen. 
Davon ist aber nicht auszugehen, es ist vielmehr zu erwarten, dass die Anschaffungspreise 
für alternative Antriebe nach Markthochlauf zukünftig deutlich sinken werden, auch wenn sie 
tendenziell teurer als Verbrenner bleiben werden. Hinzu kommt, dass die zu erwartenden 
Einsparungen aus laufenden Betriebskosten noch nicht berücksichtigt wurden. Der vollstän-
dige Bericht vom 21. Dezember 2022 ist als Anlage 1 beigefügt. Die Erstellung der Studie 
wurde vom Bundesamt für den Güterverkehr gefördert.

Mit einer systematischen Überführung der Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie in konkre-
te Maßnahmen, insbesondere mit der Beschaffung von Großfahrzeugen mit alternativen An-
triebstechniken gegenüber Diesel-Kraftstoff, sollte unmittelbar begonnen werden. Als ein 
über Gebühren finanziertes Unternehmen benötigen die EBL politische Beschlüsse, die die 
aktuell noch gegebenen erheblichen Mehraufwendungen bei der Anschaffung alternativer 
Fahrzeuge absichern. Punkt 2 des Beschlusses enthält den Hinweis auf eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung, in der Klimafolgekosten angemessen zu berücksichtigen sind. In Vorberei-
tung auf die zu fassenden Beschlüsse haben die EBL eine solche Wirtschaftlichkeitsberech-
nung vorbereitet, die sich in der Endabstimmung befindet. Im Kern werden hierbei nicht mehr 
reine Anschaffungskosten der Fahrzeuge betrachtet, sondern die Lebenszykluskosten ein-
schließlich der Kosten für Kraftstoffe/Strom/H2 sowie der Klimafolgekosten in Form von CO2-
Preisen und Emissionspreisen für Fahrzeug-typische Schadstoffe. Erste Vergleichsrechnun-
gen belegen, dass bereits mit den heute noch hohen Anschaffungskosten beispielsweise für 
Batterie-elektrische Großfahrzeuge auch ohne oder mit nur geringer Förderung eine gute 
Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen realistisch ist.

Die Ausgangslage bei den EBL ist besonders günstig, da der zusätzlich benötigte Strom für 
den Fuhrpark vollständig aus erneuerbaren Energien zur Verfügung gestellt werden kann. 
Mehr noch, dieser erneuerbare Strom wird sogar in eigenen Anlagen produziert. Aus Abwas-
ser, Abfall und Sonnenenergie werden die Fahrzeuge betrieben, die zur Abwasser- und Ab-
fallentsorgung sowie zur Stadtreinigung benötigt werden. Ein perfekter Kreislauf. 
 

Anlagen:
Ergebnisbericht Machbarkeitsstudie vom 21.12.2022

Senator Ludger Hinsen
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1 Zusammenfassung der Machbarkeitsstudie 

Betriebe aus dem Bereich der Entsorgungslogistik befassen sich vermehrt mit zukunftsge-

wandten Mobilitäts- und Fuhrparkkonzepten und denken über einen Einsatz von Fahrzeu-

gen mit klimaschonenden, alternativen Antrieben nach bzw. setzen diese bereits in unter-

schiedlichsten Segmenten ein. Entsprechende Konzepte beinhalten dabei neben dem 

schrittweisen Austausch der Fahrzeugtechnik (z. B. Elektrofahrzeuge oder Brennstoffzel-

lenfahrzeuge) auch die für den Betrieb erforderliche Infrastruktur.  

Im Rahmen von Machbarkeitsstudien zum Aufbau von klimaneutralen Fahrzeugflotten kann 

auf Basis von wirtschaftlichen, aber auch nicht monetären Betrachtungen bedarfsorientiert 

geprüft werden, welche Technik für den jeweiligen Betrieb favorisiert werden sollte. Dies 

hilft den Entsorgungsbetrieben künftige Fehlinvestitionen zu vermeiden. Das für die Entsor-

gungsbetriebe Lübeck durch die INFA GmbH aufgestellte Fuhrparkkonzept zeigt einen kon-

kreten Weg auf, mit welchen Maßnahmen eine Klimaneutralität des EBL-Fuhrparks bis zum 

Jahr 2040 umsetzbar sein wird und welche Rahmenbedingungen hierfür sowohl überbe-

trieblich in Bezug auf Versorgungs- und Tankstellennetze als auch betrieblich in Bezug auf 

eine Ladestellen- und Tankstelleninfrastruktur geschaffen werden müssen. 

Die entstehenden Mehrkosten können aktuell durch bestehende Förderprogramme zumin-

dest in Teilen aufgefangen werden. Zukünftige Preisentwicklungen im Bereich der unter-

schiedlichen Antriebsarten und der Treibstoffe werden die Marktentwicklung aber ebenso 

beeinflussen wie politische und gesetzgeberische Rahmenbedingungen.  
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2 Ausgangslage 

Das Thema „Elektromobilität“ bzw. „Alternative Antriebe“ wird in den nächsten Jahren auch 

bei Abfallwirtschaftsbetrieben eine immer weiter zunehmende Rolle spielen. Bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt steht der Einsatz von Fahrzeugen mit klimaschonenden, alternativen An-

trieben in vielen Kreisen, Städten und Gemeinden sehr weit oben auf der politischen 

Agenda. Die europa- und bundesweit festgelegten Klimaschutzziele, gesetzliche Anforde-

rungen an die Beschaffung sauberer Fahrzeuge sowie die stark steigenden Kraftstoffkosten 

treiben die Anstrengungen in diesem Bereich stark voran. Auch in der Fahrzeugtechnik, 

insbesondere in der Batterie- und Brennstoffzellentechnik, finden aktuell große Entwick-

lungsfortschritte statt und werden für die Zukunft weiterhin erwartet.  

In Verbindung mit dem bundespolitischen Willen, den Verkehrssektor zu reformieren, ent-

stehen in diesem Bereich viele nationale und landesweite Fördermöglichkeiten, die Kom-

munen darin bestärken, die Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe umzustellen und die je-

weils erforderliche Infrastruktur in Form von Ladestationen und/oder Wasserstoff- bzw. Bi-

omethan-Tankstellen aufzubauen. 

Bei der Entscheidungsfindung, welche Antriebstechniken für die unterschiedlichen Aufga-

ben der Abfallwirtschaftsbetriebe geeignet sind, müssen betriebsspezifische Voraussetzun-

gen und Anforderungen berücksichtigt werden. Für kommunale Logistikbetriebe mit ver-

gleichsweise kurzen Sammeltouren kann z. B. der Einsatz von Elektrofahrzeugen (sog. 

BEV „Battery Electric Vehicles“) sinnvoll sein, während ein Betrieb mit angegliederter me-

chanisch-biologischer Abfallaufbereitung oder Bioabfallvergärung und entsprechendem Bi-

ogasanfall auch den Einsatz von biomethanbetriebenen Erdgasfahrzeugen (sog. CNG 

„Compressed Natural Gas Vehicles“) favorisieren kann. Kann durch den Betrieb eine Was-

serstoff-Infrastruktur geschaffen und wirtschaftlich betrieben werden (Elektrolyseur inkl. 

Tankstelle) bzw. ist diese im Einzugsgebiet öffentlich zugänglich vorhanden, kann auch der 

Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen (sog. FCEV „Fuel Cell Electric Vehicles“) von Vor-

teil sein. Natürlich sind für viele Betriebe auch Mischformen sinnvoll. 

Aus diesem Grund sollten im Vorfeld einer sukzessiven Fuhrparkumstellung strategische 

Überlegungen zur Machbarkeit angestellt werden, wie ein betriebsspezifisches Fuhrpark-

entwicklungskonzept unter der Prämisse „einer zukünftigen kommunalen Klimaneutrali-

tät“ aussehen kann.  

Die Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) nutzen die Ressource Energie schon heute sorg-

sam und nachhaltig. Um Möglichkeiten bei der Nutzung von Fahrzeugen mit alternativen 

Antrieben aufzuzeigen, wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mögliche Szenarien 
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für eine sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf Fahrzeuge mit alternativen Antriebstech-

niken erarbeitet. 

 

3 Vorgehensweise / Untersuchungsmethoden 

Die INFA GmbH begleitete die EBL bei der Erstellung und Umsetzung der Fuhrparkstrate-

gie und folgte dabei strukturiert der in Abbildung 1 aufgezeigten Vorgehensweise. 

 

 

Abbildung 1: Vorgehen bei der Erstellung eines Fuhrparkkonzeptes zum Aufbau einer klima-

neutralen Fahrzeugflotte 

 

Die einzelnen Arbeitspakete wurden in einer Lenkungsgruppe, die aus Projektleitung, Be-

triebsleitung, Spartenleitung, Fuhrparkmanagement und der Einsatzleitung Abfalllogistik 

und Straßenreinigung bestand, schrittweise abgestimmt. 

 

4 Ist-Analyse 

4.1 Marktverfügbarkeiten von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

Der Fahrzeugmarkt, insbesondere der von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen, ist seit 

einigen Jahren aufgrund des Markthochlaufes sehr stark in Bewegung. Die Verfügbarkeit 

von Fahrzeugen unterscheidet sich zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugklassen z. T. 

erheblich. Im Rahmen der Marktanalyse wurde in einem ersten Schritt zur Konzepterstel-

lung ein Überblick der derzeitig auf dem Markt angebotenen bzw. sich in der 
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Entwicklungsphase befindenden Fahrzeuge geschaffen. Folgende wesentliche Fahrzeug-

kategorien wurden betrachtet: 

• Elektrofahrzeuge (BEV) 

• Brennstoffzellenfahrzeuge (BEV-REX oder FCEV) 

• Verbrennerfahrzeuge, E-Fuels 

• Verbrennerfahrzeuge, Biomethan 

 

Für aktuell nicht marktverfügbare Fahrzeuge erfolgte eine Verfügbarkeitsprognose. Die ge-

sammelten Ergebnisse der Marktanalyse können dem Anhang entnommen werden. 

Für BEV, FCEV und E-Fuels gilt, dass bei Herstellung des jeweiligen Kraftstoffes mit 

Ökostrom die Fahrzeugvarianten im Betrieb als klimaneutral angesehen werden können. 

Für Gas-Verbrennerfahrzeuge (CNG-Fahrzeuge) gilt dies im betrachteten Fall nur dann, 

wenn Biomethan als Kraftstoff eingesetzt werden kann. 

 

4.1.1 Elektrofahrzeuge (BEV) 

Die Marktverfügbarkeit von elektrifizierten schweren Nutzfahrzeugen im Bereich der Abfall-

wirtschaft ist geringer als von Dieselfahrzeugen. Im Segment der Abfallsammelfahrzeuge 

sind jedoch erste Hersteller am Markt. Es werden komplette Neukonstruktionen angeboten, 

die aus elektrifizierten Fahrgestellen (auch Niederflurfahrzeuge), elektrifizierten Aufbauten 

sowie Schüttungen mit entsprechenden Nebenantrieben bestehen. Teilweise wird für den 

Betrieb der Fahrzeuge auf die Batterie des Fahrgestells zurückgegriffen, teilweise wird der 

Nebenantrieb des Aufbaus fahrgestellunabhängig angetrieben. Neben den Neukonstrukti-

onen bieten viele Hersteller auch den Umbau von Fahrzeugen an. Dazu wird im Wesentli-

chen der dieselbetriebene Antriebsstrang durch einen elektrischen Antriebsstrang ausge-

tauscht. 

Die Fahrzeuge werden aktuell je nach Fahrzeugtyp mit einer Batteriekapazität von bis zu 

ca. 400 kWh ausgeliefert. Hiermit lassen sich bei Sammeltouren realistische Reichweiten 

von ca. 120 km ganzjährig realisieren. 

Elektrofahrzeuge werden i .d. R. mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben, da diese im Ver-

gleich zu anderen Batteriesystemen sehr hohe Energiedichten erreichen können. Nachteilig 

zu sehen ist das vergleichsweise hohe spezifische Gewicht. Durch das hohe Eigengewicht 

der Batterien kann ein Nutzlastverlust entstehen, der erfahrungsgemäß derzeit bei etwa 

1 Mg liegt. 
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Die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-Batterie ist abhängig von den erforderlichen Ladezyk-

len. Aktuell geht man im Nutzfahrzeugbereich von > 1.000 Ladezyklen pro System aus. 

Setzt man ca. 200 Einsatztage der Fahrzeuge bei 50 % Batterienutzung voraus, ist ein 

Akkutausch damit nach ca. 8 bis 10 Jahren erforderlich. Die Hersteller garantieren oftmals 

eine entsprechende Batterielebensdauer in diesem Bereich.  

 

Im Folgenden werden exemplarisch einige Fahrzeugbeispiele aus dem Bereich BEV mit 

ihren wesentlichen Merkmalen dargestellt: 
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4.1.2 Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) 

Brennstoffzellenfahrzeuge, oftmals auch als Wasserstofffahrzeuge bezeichnet, zählen zu 

den batterieelektrischen Fahrzeugen und werden, wie auch BEV, mit einem Elektromotor 

angetrieben. Der für den Betrieb des Motors erforderliche Strom wird aus in Druckbehältern 

gespeichertem Wasserstoff in einer im Fahrgestell integrierten Brennstoffzelle erzeugt. Bei 

einigen Fahrzeugtypen ist ein Parallelbetrieb von Batterie und Brennstoffzelle möglich, um 

z. B. bei Berganfahrten mit hoher Nutzlast eine kurzfristige Leistungssteigerung erzielen zu 

können.   

Ein Beispiel für Brennstoffzellen-Abfallsammelfahrzeuge ist die Bluepower-Reihe von Zoel-

ler und Faun: 
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Ein entsprechende Brennstoffzellen Fahrzeug der Firma Zoeller-Kipper wurde bereits im 

Jahr 2022 durch die EBL beschafft. 

Aktuelle Fahrzeuge können in Bezug auf die Anzahl der Brennstoffzellen und der mitge-

führten Druckgastanks konfiguriert werden. Aufgrund der im Vergleich zu reinen Elektro-

fahrzeugen höheren Energiedichte an Bord und des aus einer kleineren Batterie resultie-

renden geringeren Gewichtes, lassen sich mit Brennstoffzellenfahrzeugen höhere Reich-

weiten von, je nach Sammelgebiet, bis zu 250 km erzielen. 

 

4.1.3 Biomethanbetriebene Erdgasfahrzeuge (CNG) 

Erdgasfahrzeuge können sowohl als CNG-Fahrzeuge (Compressed Natural Gas) als auch 

als LNG-Fahrzeuge (Liquified Natural Gas) betrieben werden. Aufgrund eines hohen Pro-

duktions- und Speicheraufwandes von LNG werden bei schweren kommunalen Nutzfahr-

zeugen in aller Regel CNG-Fahrzeuge eingesetzt. 

 

 

 

Vor allem bei Einsatz von Biogas in aufbereiteter Form haben Erdgasfahrzeuge in punkto 

Klimagasemissionen deutliche Vorteile gegenüber Dieselfahrzeugen und können daher für 

Abfallwirtschaftsbetriebe mindestens als Brückentechnologie angesehen werden. Steht Bi-

ogas aus einer MBA, Bioabfallvergärung, Deponie oder einer Kläranlage zur Verfügung, 

kann bei Aufbereitung dieses Biogases zu Biomethan und Einspeisung des Gases in das 

Erdgasnetz der Fuhrpark zumindest bilanziell klimaneutral betrieben werden, selbst wenn 

das Gas nicht direkt getankt wird. 
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Die Reichweite von CNG-Fahrzeugen erreicht dabei nicht ganz die Reichweite von Diesel-

fahrzeugen, da die Dichte des Erdgases niedriger ist als die des Diesels und größere Tank-

volumen verbaut werden müssen. 

Insgesamt geht der Trend bei den Fahrgestellherstellern derzeit in Richtung BEV oder 

FCEV, weshalb nicht alle namenhaften Hersteller Fahrzeuge im Segment CNG anbieten 

bzw. sich aus dem Markt zurückziehen. 

 

 

Tabelle 1: Hersteller im LKW-Schwerlastbereich (Quelle: NOW, 2020) 

 

Die höchste Herstellervielfalt bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Schwerlastbe-

reich besteht bei BEV und FCEV. 

 

4.2 Analyse der Standorte und der Infrastruktur 

4.2.1 Standorte 

Die Fahrzeuge der EBL sind im Wesentlichen an folgenden vier Standorten stationiert, die 

über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind: 

• Malmöstraße (Verwaltung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Werkstatt) 

• Ratekauer Weg (Kanalbetrieb) 

• Zentralklärwerk (ZKW) 

• Mechanisch-biologische Abfallbehandlung (MBA), Deponie 
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Die folgende Grafik zeigt die geografische Lage aller Stadtorte: 

 

Abbildung 2: Wesentliche Standorte der EBL 

 

Im Bereich der Abfallsammlung werden durch die EBL jährlich ca. 43.400 Mg Restabfall, 

ca. 15.900 Mg Bioabfall und ca. 12.400 Mg Altpapier entsorgt. Die 25 Abfallsammelfahr-

zeuge, die täglich im Einsatz sind, leeren ca. 2,8 Mio. Behälter pro Jahr. 

In der Straßenreinigung werden durch 20 Kehrmaschinen ca. 37.000 km Straßen gereinigt, 

wobei 5.400 Mg Straßenkehricht, 1.200 Mg Laub und ca. 1.000 Mg wilde Ablagerungen 

aufgenommen werden.  

 

Abbildung 3: Hauptstandort Abfallentsorgung und der Straßenreinigung (Malmöstraße) 
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Die Abwasserreinigung erfolgt in zwei Kläranlagen, dem Zentralklärwerk mit 430.000 Ein-

wohnerwerten und der Kläranlage Priwall in Travemünde mit 31.000 Einwohnerwerten. Ins-

gesamt werden jährlich ca. 20 Mio. m³ Abwasser gereinigt. Die Ableitung erfolgt durch einen 

Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von fast 1.000 km.   

 

 

Abbildung 4: Zentralklärwerk 

 

 

Abbildung 5: Standort der Kanalreinigung (Ratekauer Weg) 
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4.2.2 Ladestellen- und Tankstelleninfrastruktur 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme der lokalen Ladestellen- und Tankstelleninfrastruktur 

wurden Lage und Verkehrsanbindung der Standorte sowie deren Infrastruktur erfasst. 

Hierzu zählen bereits vorhandene Ladestationen und Wallboxen sowie zukünftig nutzbare 

Freiflächen (z. B. für Ladestellen, Speicher, H2-Infrastruktur, Tankanlagen). 

Neben der vorhanden betriebseigenen Ladestellen-Infrastruktur wurden ggf. nutzbare La-

destelleninfrastrukturen bzw. H2-Tankstellen auch externer Betreiber erfasst.  

 

 

Abbildung 6: Ladestelleninfrastruktur Hansestadt Lübeck 

 

In Lübeck bestehen viele Möglichkeiten, Fahrzeuge über Normalladestationen (N) bis  

22 kW zu laden (insgesamt ca. 50 Ladestellen). Diese können bei Bedarf im Rahmen von 

Pausenzeiten für PKW und Transporter genutzt werden.   

Für die Zwischenladung der schweren Nutzfahrzeuge während Pausenzeiten sind Schnell-

ladestationen (S) erforderlich. Diese bestehen nur an insgesamt 6 Standorten im Stadtge-

biet und sind oftmals nicht für LKW nutzbar. Erschwerend kommt hinzu, dass öffentliche 

Ladepunkte währen der Pausenzeiten im Gebiet belegt sein könnten. 
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Abbildung 7: Ladestelleninfrastruktur Travemünde 

 

In Travemünde bestehen sehr wenig Möglichkeiten Fahrzeuge zu laden (3 Ladestellen). 

Grundsätzlich ist mit einem starken Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu rechnen. 

Aufgrund der Entfernung zum Fahrzeugstandort, kommt der sofortigen Nutzbarkeit der La-

destellen eine höhere Bedeutung zu.    

Eine öffentliche Wasserstoffinfrastruktur in Form von Tankstellen besteht in Lübeck derzeit 

noch nicht. Die nächstgelegene H2-Tankstelle ist mit dem Standort Hamburg für die Fahr-

zeuge der EBL nicht sinnvoll in die Touren einzubinden.  

Aktuell wird im Rahmen eines F+E-Projektes der EBL mit der ERC GmbH und der TU Ham-

burg am Standort Wertstoffhof Niemarkt ein Elektrolyseur, Nominalleistung 220 kW, mit ei-

ner Wasserstofftankstelle für 8 bis 10 Nutzfahrzeuge aufgebaut.  

 

4.2.3 Energieinfrastruktur 

Anschließend wurden die Energieversorgung der Standorte (verfügbare Anschlussleistung, 

vorhandene EE-Anlagen) aufgenommen und eine Energiebilanz aufgestellt, in der Strom-

quellen und -senken (u. a. der Gesamtstromverbrauch, der Strombezug, die Stromeigener-

zeugung sowie die Stromeinspeisung) berücksichtigt wurden.  

Dabei war es zielführend, alle relevanten Akteure (z. B. Netzbetreiber, Planungsabteilung, 

Planungsbüros) einzubinden. 
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Abbildung 8: Energiebilanz der EBL 

 

Insgesamt ist die Energiebilanz der EBL positiv. Es wurden im Jahr 2021 ca. 2.500 MWh 

Strom vom Energieversorger bezogen und ca. 26.200 MWh durch die energetische Nut-

zung des anfallenden Bio-, Deponie und Klärgases selbst produziert. Verbraucht wurden 

hingegen ca. 18.800 MWh. Etwa 9.800 MWh wurden wieder in das öffentliche Stromnetz 

eingespeist.  

Die Arbeitspreise des Energieversorgers steigen von 2022 auf 2023 stark an. Im Jahr 2022 

lag der Preis pro kWh bei 27,1 Cent, im Jahr 2023 steigt dieser auf 40,8 Cent
1

. Der Leis-

tungspreis lag im Jahr 2022 bei 86,37 €/kW.  

Am Standort Rigastraße werden insgesamt vier BHKWs mit elektrischen Nennleistungen 

von 2 x 800 kWel, 1 x 738 kWel und 1 x 600 kWel betrieben. Die Stromproduktion an diesem 

Standort betrug im Jahr 2021 ca. 8.300 MWh/a, bei einer Stromeinspeisung von ca. 7.000 

MWh/a und einer elektrischen Leistung von 720 kW im Median. 

Am Standort MBA werden insgesamt zwei BHKWs mit einer elektrischen Nennleistung von 

jeweils 943 kWel betrieben. An diesem Standort betrug die Stromproduktion im Jahr 2021 

ca. 7.900 MWh/a und die Stromeinspeisung ca. 2.500 MWh/a. 

 
1

 Bruttopreise, Beschaffung noch nicht abgeschlossen 
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Die Vergütungssätze bei Stromeinspeisung sind u. a. abhängig von den Masseverhältnis-

sen der einzelnen Stoffströme und dem jeweiligen Deponiegasanteil und lagen im Jahr 

2021 für die MBA bei 13,746 ct/KWh und für die Rigastraße (Malmöstraße) bei 12 ct/kWh 

zzgl. 2,03 ct/kWh für die Wärmenutzung. Für das Zentralklärwerk erfolgt eine Direktver-

marktung seit Mai 2022.  

 

 

Tabelle 2: Energiebilanz der EBL-Standorte 

 

Für die Zukunft ist für die Standorte MBA, Biomassewerk und Deponie ein Ringschluss 

vorgesehen, was die energieautarke Betriebsweise der Standorte weiter fördern wird. Wei-

terhin wurde Ende des Jahres 2022 eine PV-Anlage mit 750 kWp am Standort der MBA in 

Betrieb genommen. Es wird von einer Stromproduktion von 690 MWh/a ausgegangen. 

Für die Einzelstandorte wurden des Weiteren die Anbindung an das Mittelspannungsnetz 

(Transformatorstationen, Übergabestationen) aufgenommen und mit der Planungsabtei-

lung und dem Netzbetreiber abgestimmt. In der folgenden Tabelle ist die Nennleistung der 

Stationen, die aus dem Lastgang des Jahres 2021 ermittelte maximal abgenommene Leis-

tung und die aus der Differenz gebildete zusätzlich mögliche Leistung gegenübergestellt.  

 

 

Tabelle 3: Mittelspannungsinfrastruktur (Übersicht) 
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Es zeigt sich eine geringe Auslastung der Transformatoren ZKW und Rigastraße/ Malmö-

straße und eine mittlere Auslastung der Zentralen Übergabestation MBA, Deponie, BMW. 

Für den Standort Ratekauer Weg, ausgeführt als Niederspannungsanbindung, waren keine 

Werte verfügbar. Gemäß Aussage des Netzbetreibers ist aber grundsätzlich eine 10-kV-

Anbindung mit bis zu 1.250 kVA und bei Erfordernis eine Direktanbindung (mit Station) 

möglich. 

Grundsätzlich sind  Auslastungen der Transformatorstationen > 90 % mit entsprechender 

Kühlung möglich, dies kann sich aber zu Lasten der Lebensdauer auswirken. 

 

4.2.4 Analyse des bestehenden Fuhrparks 

In einem weiteren Schritt wurden für alle Fahrzeuge die technischen Daten erfasst. Dies 

waren u. a.:  

➢ Fahrzeugklassen 

➢ Baujahr der Fahrzeuge 

➢ zul. Gesamtgewichte 

➢ tägliche Fahrleistungen/ zu fahrende Sammeltouren 

 

Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sind für die Entsorgung des in der Hansestadt anfallenden 

Abfalls sowie für die Ableitung und Reinigung des kommunalen Abwassers zuständig. Des 

Weiteren zählt die Stadtreinigung zu den wesentlichen Aufgabenbereichen der Entsor-

gungsbetriebe. Insgesamt setzen die EBL 271 Fahrzeuge (inkl. Reservefahrzeuge) ein, die 

im Wesentlichen an den dargestellten Standorten stationiert sind. 

Wie beschrieben, ist der Zentralstandort für Großfahrzeuge der Abfallsammlung und der 

Stadtreinigung die Malmöstraße. Eine Großkehrmaschine (GKM) wird aufgrund der Entfer-

nung direkt vom Standort Travemünde aus eingesetzt. Der Standort der Saug- und Spül-

fahrzeuge ist der Ratekauer Weg, gegenüber einem Stadtwerke-Standort (ÖPNV-Betrieb 

der Busse). Transporter, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Geräte sind z. T. auch an 

den Standorten ZKW, MBA, BMW und Deponie stationiert.  
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Abbildung 9: Fahrzeugflotte der Entsorgungsbetriebe Lübeck 

 

Der Fahrzeugbestand teilt sich in folgende Fahrzeugkategorien auf: 

 

 

Abbildung 10: Fahrzeugkategorien der Entsorgungsbetriebe Lübeck 
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Neben den schweren Abfallsammelfahrzeugen, die als Pressfahrzeuge in unterschiedli-

chen Größenklassen und Achsanzahlen ausgeführt sind, und den Kehrmaschinenfuhrpark, 

dominieren PKW und Transporter bzw. Pritschenfahrzeuge den EBL-Fuhrpark. 

Der Dieselverbrauch der Fahrzeugflotte beträgt derzeit in der Summe jährlich ca. 865.000 

Liter. Insgesamt 12 Fahrzeuge werden mit GTL-Kraftstoff betrieben (fossiler Kraftstoff auf 

Erdgasbasis). Der Verbrauch summiert sich auf ca. jährlich ca. 84.000 Liter. Ein Teil der 

eingesetzten Fahrzeuge, insbesondere PKWs werden bereits elektrisch betrieben. Diese  

28 Fahrzeuge haben hochgerechnet einen Stromverbrauch von derzeit ca. 60.000 kWh/a.  

Die Nutzungsdauern der Fahrzeuge liegen in einem Bereich von 7 bis 15 Jahren, wobei 

Abfallsammelfahrzeuge nach 8 Jahren in der Reservehaltung geführt werden. 

 

 

Tabelle 4: Nutzungsdauern in den Fahrzeugkategorien 

 

Aus den aktuellen Nutzungsdauern ergeben sich in Verbindung mit der Erstzulassung der 

Fahrzeuge die Ersatzbeschaffungszeitpunkte. Diese werden im Einzelfall mit der Disposi-

tion und der Werkstatt fahrzeuggenau festgelegt. Es kann daher sein, dass ein Fahrzeug 

länger als in der ermittelten Ersatzbeschaffung betrieben wird. Außerdem kann ein Fahr-

zeug auch früher, z. B. nach einem Unfallschaden, aussortiert werden.  
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Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge an den Ersatz-

beschaffungszeitpunkten: 

 

 

Abbildung 11: Anzahl der zu ersetzenden Fahrzeuge 

 

Die Fuhrparkbedarfsanalyse für die EBL hat ergeben, dass der Anteil der elektrifizierten 

bzw. mit Brennstoffzellen betriebenen Flotte sukzessive weiter ausbaubar ist.  

 

 

5 Durchführung einer Bedarfsanalyse / 

Machbarkeitsuntersuchung 

5.1 Analyse der zukünftigen Anforderungen an Fuhrpark und 

Infrastruktur 

5.1.1 Bedarfsanalyse für einen zukünftigen Fuhrpark 

Im Rahmen der Aufstellung von betriebsspezifischen Anforderungsprofilen für einzuset-

zende Fahrzeuge mit alternativen Antrieben wurden Kriterien für die Elektrifizierung der 

Flotte benannt. Diese waren z. B.: 
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➢ Reichweiten der Fahrzeuge 

➢ Batteriekapazitäten und Ladegeschwindigkeiten 

➢ Mögliche Standzeiten 

 

Es wurde insbesondere beachtet, ob Fahrzeuge kurzfristig im Bereitschaftsdienst oder im 

Winterdienst verfügbar sein müssen. Für diesen Fall wurde sichergestellt, dass entweder 

geladene Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit zur Verfügung stehen oder einzelne Fahrzeuge 

weiterhin mit fossilen Kraftstoffen betriebenen oder alternativ als Brennstoffzellenfahrzeuge 

ausgeführt werden.  

Nach Abstimmung der betrieblichen Fahrzeuganforderungen wurde jeweils die Fahrzeug-

variante ausgewählt, die für den Einsatzzweck die energieärmste Alternative darstellte. Die 

Auswahl wurde im Wesentlichen vom „well to wheel“ Wirkungsgrad beeinflusst: 

 

 

Abbildung 12:  Wirkungsgrade Fahrzeugtechnik (Quelle: Zachary Shahan, 2021) 

 

Der Wirkungsgrad ist bei BEV-Fahrzeugen mit ca. 90 % am höchsten. FCEV-Fahrzeuge 

haben einen Gesamtwirkungsgrad von 30 bis 40 %, das bedeutet, dass trotz Klimaneutra-

lität 2 bis 2,5 mal mehr Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb der Fahrzeuge 

eingesetzt werden  muss. Dies liegt an der zusätzlichen Energieumwandlung im Elektroly-

seur (Strom zu H2) und anschließend in der Brennstoffzelle des Fahrzeugs (H2 zu Strom). 
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Synthetische Kraftstoffe liegen aufgrund der energieintensiven Kraftstoffproduktion hier nur 

bei 10 bis 20 %.  

Die Nutzung von Biomethan in Verbrennungsmotoren ist für Abfallwirtschaftsbetriebe mit 

eigener Vergärungsstufe ebenfalls sinnvoll. Das im Rahmen der Bioabfallbehandlung an-

fallende Biogas kann in entsprechenden Gasaufbereitungsanlagen (z. B. Druckumkehrad-

sorption) zu Erdgasqualität aufbereitet werden und in das Erdgasnetz eingespeist werden. 

Es ist daher möglich, CNG-Fahrzeugen bilanziell klimaneutral an herkömmlichen Gastank-

stellen zu betanken. Insgesamt ergeben sich im Vergleich der alternativen Antriebstechni-

ken folgende Einsatzzwecke: 

 

 

Abbildung 13: Vergleich Alternative Antriebstechnik 

 

Auf Basis der dargestellten Einsatzkriterien wurden zwei unterschiedliche Szenarien gebil-

det: 

• Szenario 1: Beschaffung von BEV und FCEV 

• Szenario 2: Beschaffung von BEV, FCEV und CNG-Fahrzeugen 

 

Szenario 1 

Im Rahmen dieses Szenarios wird eine Beschaffung von PKW ab 2022 als BEV vorgese-

hen. Die Beschaffung von LKW (N2, N3) als BEV werden erst ab dem Jahr 2025 eingeplant, 

da ein vorheriger Aufbau der Ladeinfrastruktur erforderlich ist. FCEV werden ebenfalls erst 

ab dem Jahr 2025 beschafft, da hierfür erst die Wasserstoffinfrastruktur am Wertstoffhof 

aufgebaut werden muss bzw. eine mobile Wasserstofftankstelle zur Verfügung stehen 

muss. Bis zum Jahr 2025 werden daher weiterhin überwiegend LKW mit Verbrennungsmo-

tor beschafft. Eine Umstellung auf alternative Antriebe erfolgt im direkten Anschluss. 
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Insgesamt wird geplant, die eigene Wasserstoffinfrastruktur mit acht schweren Nutzfahr-

zeugen auszulasten. 

 

Szenario 2 

Szenario 2 baut im Wesentlichen auf Szenario 1 auf. Ergänzend erfolgt eine Beschaffung 

von mit Biomethan betriebenen CNG-Fahrzeugen anstelle von Dieselfahrzeugen. Die Er-

satzbeschaffung der Fahrzeuge kann ohne Zeitverzögerung erfolgen, da bis zur Fertigstel-

lung einer erforderlichen Infrastruktur (Gasaufbereitung z. B. als Druckwechseladsorption) 

die Fahrzeuge mit Erdgas betrieben werden können. Nach Aufbau der Infrastruktur kann 

die Biomethanproduktion bilanziell verrechnet werden, wodurch die Fahrzeuge bilanziell 

klimaneutral betrieben werden. 

 

Die folgenden Tabellen stellen die Fahrzeugersatzbeschaffungen für Szenario 1 (ohne 

CNG-Fahrzeuge) bis zum Jahr 2040 dar.  
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Tabelle 5: Fahrzeugersatzbeschaffung (Szenario 1) aufgeteilt nach Sparten 

 

Bis zum Jahr 2040 muss die Klimaneutralität des EBL-Fuhrparks umgesetzt sein. Aus die-

sem Grund erfolgt spätestens ab dem Jahr 2030 keine Ersatzbeschaffung in Form von Die-

selfahrzeugen. 

 

5.1.2 Bedarfsanalyse Ladestelleninfrastruktur 

Für die Erstellung des Fuhrparkkonzeptes wurde neben der Beschaffung geeigneter Fahr-

zeuge auch die Vorhaltung der erforderlichen Infrastruktur für Elektro-, Brennstoffzellen- 

und Gasfahrzeugen berücksichtigt. Verbraucher mit hoher Leistungsaufnahme, wie z. B. 

ein Fuhrpark mit einer relevanten Anzahl an Ladepunkten, werden in aller Regel über stand-

ortzugewiesene Netzstationen an die Mittelspannung angeschlossen.  

Die Auslastung von Transformatorstationen beträgt idealerweise ca. ¾ der Gesamtnenn-

leistung. Die Differenz zur Belastungsgrenze dient dem Netzbetreiber als Leistungsreserve. 

Diese kann kurzzeitig bei Lastspitzen, aber nicht dauerhaft zum Laden von Elektrofahrzeu-

gen genutzt werden. Bei der Konzeptionierung der Ladeinfrastruktur wurde in 
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Zusammenarbeit mit dem örtlichen Netzbetreiber geprüft, ob die zur Verfügung gestellten 

Versorgungskapazitäten ausreichend bemessen sind und ab welchem Jahr ein Ausbau des 

Verteilernetzes für die Errichtung der Ladeinfrastruktur ggf. erforderlich wird. 

Die aufzubauende Ladeinfrastruktur kann je Ladepunkt mit unterschiedlichen, maximalen 

Ladeleistungen betrieben werden. Wechselstromladestationen (AC) sind derzeit bis 44 kW, 

Gleichstromladestationen (DC) von 50 kW bis 350 kW Ladeleistung erhältlich. Höhere La-

deleistungen sind fahrzeugseitig mit geringeren Ladedauern, jedoch versorgungsseitig mit 

höheren Vorhalteleistungen verbunden.  

Die Unterschiede in der Ladedauer stellen sich am Beispiel eines Abfallsammelfahrzeuges 

in Abhängigkeit der eingesetzten Batteriekapazität des Fahrzeugs wie folgt dar: 

 

Batterie- 

kapazität 

Ladeleistung 

22 kW 44 kW 150 kW 350 kW 

250 kWh ca.11,5 h ca.6,0 h ca. 2,0 h - 

340 kWh ca. 15,5 h ca. 8,0 h ca. 2,5 h - 

450 kWh ca. 20,5 h ca. 10,5 h ca. 3,0 h ca. 1,5 h 
 

Tabelle 6: Ladedauer Abfallsammelfahrzeug in Abhängigkeit der Ladeleistung 

 

Ladesäulen bis 22 kW sind in den Anschaffungskosten oftmals niedriger als DC-

Schnellladesäulen, allerdings nicht in diesem Maße zukunftssicher. Kostentreiber sind ggf. 

erforderliche Netzausbaukosten für einen ausreichenden Netzanschluss, die z. B. durch die 

Herstellung von Transformatorstationen entstehen und auf den Betreiber umgelegt werden 

können. 

Um Überspannungen oder zu hohe Leistungsaufnahmen vermeiden zu können, werden 

sog. Lademanagement-Systeme eingesetzt. Diese können sowohl dynamische als auch 

statische Komponenten besitzen. Die dynamischen Komponenten beruhen auf der aktuel-

len, vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) abgenommenen Leistung, sowie dem 

ggf. selbst erzeugtem Strom. Das Lademanagement-System passt die Stromaufnahme der 

Ladeinfrastruktur so an, dass eine festgelegte EVU-Gesamtleistungsabnahme nicht über-

schritten wird.  

Die statischen Komponenten beruhen auf betriebsspezifischen Fahrzeugeinsatz- und 

Schichtplänen, fahrzeugspezifischen Anforderungen und dem stetigen Energiebedarf der 

Standorte z. B. für die technische Gebäudeausrüstung der Betriebsgebäude. Auf Basis der 

festgelegten dynamischen und statischen Komponenten wird eine optimale Ladeleistung 
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für die einzelnen Ladepunkte berechnet. Durch den Nutzer können hierbei fahrzeugspezi-

fische Prioritäten gesetzt werden.  

Insgesamt kann durch den Einsatz eines Lademanagement-Systems die aus dem Strom-

netz abgenommene Leistung und damit die Hardwareanforderungen an die Trafostationen 

reduziert werden.  

Für die EBL gilt es, einen einsatzspezifischen Kompromiss zwischen Ladedauer und Vor-

halteleistung sowie den durch die Ladeinfrastruktur entstehenden Kosten zu finden. Fahr-

zeuge, die über Nacht auf dem Betriebshof stehen, können mit einer geringeren Ladeleis-

tung geladen werden. Wohingegen Bereitschaftsfahrzeuge, die kurzfristig zur Verfügung 

stehen müssen oder Fahrzeuge, die zwischengeladen werden müssen, mit einer höheren 

Ladeleistung geladen werden sollten.  

Die Ladeinfrastruktur ist neben den zu beschaffenden Fahrzeugen, den täglich zurückge-

legten Strecken und des Aufbaubetriebs abhängig von den jeweiligen Arbeitszeitmodellen. 

Hiervon sind u. a. die maximal mögliche Ladezeit und die Ladezeitpunkte für die Fahrzeuge 

abhängig. Folgende Arbeitszeitmodelle gelten für die Mitarbeitenden der EBL: 

• Wochenarbeitszeit pro Mitarbeiter: 39,0 h/VZÄ 

• Regelbetrieb: 6:00 bis 14:30 Uhr  

-> Teilweise Abweichungen von +/- 1 Std.  

• Großkehrmaschinen (+ 2 Kleinkehrmaschinen + Seitenkipper): 4:00 bis 12:30 Uhr 

• Reinigung Innenstadt Nachmittagsdienst: 11:30 bis 20:00 Uhr (keine Fahrzeugnut-

zung) 

 

Für die Fahrzeuge liegt das resultierende Zeitfenster für die Ladevorgänge von  

ca. 16:00 Uhr bis 04:30 Uhr und damit bei ca. 12,5 Stunden pro Tag. Für die GKM ergibt 

sich ein Ladezeitfenster von 13.30 Uhr bis 03.30 Uhr und damit von ca. 14 Stunden. Zwi-

schenladungen können, wenn notwendig, in der Pausenzeit von 30 min erfolgen. 

 

5.1.3 Erneuerbare-Energien-Anlagen 

Um zukünftig unabhängiger von der Energieversorgung sein zu können, soll an drei Stand-

orten die Eigenstromversorgung gesteigert werden. In diesem Zusammenhang wurde ge-

prüft, ob die Energiebereitstellung für die Infrastruktur und damit für die Fahrzeugflotte über 

Erneuerbare-Energien-Anlagen (z. B. Photovoltaik-Anlagen), über eine Wasserstofferzeu-

gung (Elektrolyse) oder über eine Biogasaufbereitung zu Biomethan in Erdgasqualität 
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erfolgen kann. Ebenfalls erfolgte die Prüfung der vorhandenen Flächenverfügbarkeit und 

einer möglichen Netzintegration. 

Es ist vorgesehen, zusätzliche Photovoltaikanlagen (Leistung in Summe bis zu ca. 

5.000 kWp) zur Erzeugung von Ökostrom sowie einen Elektrolyseur (Nominalleistung 

220 kW), der mit Strom aus den Photovoltaik- und BHKW-Anlagen versorgt wird, zur Er-

zeugung von Wasserstoff zu betreiben.  

 

Photovoltaikanlagen 

An folgenden drei Standorten sollen PV-Anlagen vorgesehen werden: 

• Standort Malmöstraße 

• Standort MBA, Deponie, BMW 

• Standort Ratekauer Weg 

 

Im Folgenden werden die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für die Anlagentechnik und die 

sich aus dem Bau ergebenen Energiebilanzen standortspezifisch dargestellt. 

 

5.1.3.1 Standort Malmöstraße (PV-Anlage) 

Am Standort Malmöstraße ist es vorgesehen, die Fahrzeughallen, das Teilelager und die 

Werkstätten mit PV-Anlagen zu belegen. Einige Flächen des Werkstattzentralgebäudes 

können aufgrund der dort vorhandenen Oberlichter nicht belegt werden. Insgesamt stehen 

folgende Flächen zur Verfügung: 

• Fahrzeughallen:   2x 2.000 m2 

• Lager:               1.000 m2 

• Lager, Werkstätten:        1.800 m2 

• Summe:            ca.  6.800 m² 

 

Da es sich um Flachdächer handelt, werden die Solarmodule mit einem Winkel von 30° 

aufgeständert. Geht man in einem konservativen Ansatz
2

 von einer Belegung von ca.  

20 m²/kWp und einem Flächennutzungsgrad von 40 % aus, ergibt sich eine mögliche Leis-

tung der PV-Anlage Malmöstraße von ca. 340 kWp. Bei einem spezifischen Ertrag von 

790 kWh/kWp ergibt sich ein zu erwartender Jahresgesamtertrag von ca. 268.000 kWh/a. 

Der erzeugte PV-Strom wird voraussichtlich aufgrund des derzeitigen, hohen 

 
2

 Zu klärende Rahmenbedingungen sind u. a. Statik, Randdachflächenausnutzung, Wartungsmög-
lichkeiten etc. 
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Stromüberschusses am Standort in das Versorgungsnetz vollständig eingespeist werden 

müssen. Ein denkbares Zukunftsszenario ist der Aufbau eines EBL-weiten Bilanzrahmens 

im Bereich der Stromversorgung. Hierzu sind zunächst vertragliche Rahmenbedingungen 

mit dem Netzbetreiber und dem Energieversorger abzustimmen. Für diesen Fall könnte die 

eingespeiste Strommenge zu Bezugspreisen vergütet werden, was die Wirtschaftlichkeit 

der PV-Anlage deutlich erhöhen würde.  

Die folgende Tabelle stellt die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage am Standort Malmöstraße 

dar. 

 

 

 

Abbildung 14: Wirtschaftlichkeit PV-Anlage Malmöstraße 

 

Vergütung und Betriebskosten

PV-Anlage
Szenario 1

Vergütung EEG

Szenario 2

Vergütung Bilanzkreis

Stromeinspeisung PV 268 MWh/a 268 MWh/a

Strompreis PV Vergütung 12,0 cent/kWh 41,0 cent/kWh

Vergütung Einspeisung 32.160 €-                          109.880 €-                              

Einsparung Eigennutzung -  €                                -  €                                      

Instandhaltungskosten PV (0,5 % v. Invest.) 3.000 €                            3.000 €                                  

Einsparungen, Vergütungen 32.160 €-                          109.880 €-                              

Betriebskosten 3.000 €                            3.000 €                                  

Kapitalkosten 43.274 €                          43.274 €                                

Jahreskosten 14.114 €                          63.606 €-                                

break even point 17,5 cent/kWh

PV-Anlage
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Die Wirtschaftlichkeit der betrachteten PV-Anlage kann unabhängig vom künftigen Fuhr-

park bewertet werden, da am Standort bereits jetzt schon ausreichend Strom zur Eigenver-

sorgung erzeugt werden kann. 

Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren und einer angesetzten Verzinsung von 1 % rechnet 

sich der Bau einer PV-Anlage ab einer Vergütung von ca. 17,5 Cent/kWh. Insbesondere für 

den Fall der Eigennutzung, z. B. nach Bildung eines Bilanzkreises, ist die Installation einer 

entsprechenden Anlage sinnvoll. 

 

Durch den Einsatz der PV-Anlage ergibt sich folgende Energiebilanz für den Standort 

Malmöstraße: 

 

 

Abbildung 15: Energiebilanz nach Umsetzung EE-Anlagen und Umstellung Fuhrpark 

(Malmöstraße) 

 

5.1.3.2 Standort MBA, Deponie, BMW (PV-Anlagen) 

Für den Standort MBA, Deponie, BMW wurden zwei Ausbauvarianten der Belegung mit PV-

Modulen betrachtet. Hierfür liegen bereits konkrete Planungen vor, die im Rahmen der Stu-

die übernommen wurden. 

• PV-Anlage 1 (bis Ende 2022) 

▪ Leistung:    750 kWp 

▪ Stromproduktion:  690 MWh/a 
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• PV-Anlage (Ausbauvariante 1)   

▪ Leistung:    750 kWp 

▪ Stromproduktion:  690 MWh/a 

• PV-Anlage (Ausbauvariante 2)  

▪ Leistung:    4.000 kWp 

▪ Stromproduktion:  3.700 MWh/a 

 

Auch hier wird der erzeugte PV-Strom voraussichtlich aufgrund des derzeitigen Stromüber-

schusses eingespeist werden müssen. Es ergeben sich folgende Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen. 

 

Ausbauvariante 1 (750 kWp + 750 kWp) 

 

 

Abbildung 16: Wirtschaftlichkeit PV-Anlage MBA, Deponie, BMW (Ausbauvariante 1) 
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Ab einer Vergütung von ca. 14 Cent/kWh rechnet sich der Bau der zusätzlichen 750 kWp 

PV-Anlage. 

 

Ausbauvariante 2 (750 kWp + 4.000 kWp) 

 

 

Abbildung 17: Wirtschaftlichkeit PV-Anlage MBA, Deponie, BMW (Ausbauvariante 2) 

 

Für die zweite Ausbauvariante bleibt festzuhalten, dass sich der Bau der 4 MWp PV-Anlage 

ab einer Vergütung von ca. 12 Cent/kWh rechnet. 
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Durch die Steigerung der Stromproduktion (PV-Anlage 1 und Ausbauvariante 2) ergibt sich 

folgende Energiebilanz für den Standort MBA, Deponie, BMW: 

 

 

Abbildung 18: Energiebilanz nach Umsetzung EE-Anlagen und Umstellung Fuhrpark    

(MBA, Deponie, BMW) 

 

5.1.3.3 Standort Ratekauer Weg (PV-Anlage) 

Am Standort Ratekauer Weg ist es vorgesehen, die Fahrzeughallen und das Verwaltungs-

gebäude mit einer PV-Anlage auszustatten. Insgesamt werden im Rahmen der Betrachtung  

folgende Flächen vorgesehen: 

• Fahrzeughallen:      2 x 1.000 m2 

• Verwaltung:                         900 m²      

• Summe:                          ca.  2.900 m² 

 

Es ergeben sich unter den oben genannten Rahmenbedingungen eine mögliche Leistung 

PV-Anlage von ca. 145 kWp und ein möglicher Jahresgesamtertrag von ca. 115.000 kWh/a. 

Sollte der am Standort stationierte Fuhrpark (i. W. schwere Nutzfahrzeuge) elektrifiziert 

werden, ergibt sich ein Strombedarf pro Jahr von ca. 575.000 kWh/a. Daher kann der er-

zeugte PV-Strom von 115.000 kWh/a voraussichtlich komplett selbst genutzt werden. Hie-

raus ergibt sich folgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: 
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Abbildung 19: Wirtschaftlichkeit PV-Anlage Ratekauer Weg 

 

Für die zweite Ausbauvariante bleibt festzuhalten, dass sich der Bau einer 145 kWp PV-

Anlage ab einer Vergütung von ca. 26,5 Cent/kWh rechnet. 

Durch die Steigerung der Stromproduktion stellt sich die Energiebilanz für den Standort 

Ratekauer Weg folgendermaßen dar: 
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Abbildung 20: Energiebilanz nach Umsetzung EE-Anlagen und Umstellung Fuhrpark       

(Ratekauer Weg) 

 

5.1.3.4 Standort MBA (Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung) 

Am Standort MBA wird des Weiteren ein Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung mit einer 

Nominalleistung von 220 kW vorgesehen. Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird eine 

Beispielanlage der Fa. H-TEC zugrunde gelegt: 

 

 

Abbildung 21: Beispielanlage H-TEC Series-ME: ME 100/350 (Quelle: h-tec.com, 2021) 

 

Durch einen entsprechenden Elektrolyseur, i. W. versorgt durch Strom der BHKW-Anlage, 

können pro Jahr ca. 30 Mg an Wasserstoff erzeugt werden. Der Wasserstoff soll über eine 

Tankstellenanlage für den Fuhrpark der EBL nutzbar gemacht werden. Wie bereits 
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beschrieben, können dadurch ca. 8 bis 10 schwere Brennstoffzellenfahrzeuge betrieben 

werden. 

 

 

Abbildung 22: Wirtschaftlichkeit Elektrolyseur Standort MBA 

 

Auf Basis der berechneten Jahreskosten ergeben sich Wasserstofferzeugungskosten von 

ca. 15,2 €/kg H2 oder 46 Cent/kWh. Die Kosten liegen leicht oberhalb derzeit gängiger 

Marktpreise. Da davon auszugehen ist, dass die Marktpreise langfristig auch künftig steigen 

werden, kann die Installation einer entsprechenden Anlage dennoch sinnvoll sein. Hier-

durch wird zudem die energetische Abhängigkeit von öffentlichen Infrastrukturen reduziert 

und die Dezentralität des Stromnetzes gefördert. 

Auf Basis aller oben betrachteten Maßnahmen ergibt sich für die Zukunft folgende Energie-

bilanz (inkl. der Umstellung des Fuhrparks und der Installation der PV-Anlagen und des 

Elektrolyseurs mit Tankstelle): 
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Abbildung 23: Mögliche zukünftige Energiebilanz der EBL  

 

Auch nach Umstellung des Fuhrparks erwirtschaftet die EBL unter Berücksichtigung der 

Erneuerbare-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einen Stromüberschuss von 

ca. 10.000 MWh pro Jahr. 

Ein Teil der derzeit mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeuge kann bei Wiederbe-

schaffung alternativ durch Biomethanfahrzeuge ersetzt werden. Da die Erzeugung des Bi-

omethans aus dem in den betriebseigenen Vergärungsanlagen entstehenden Biogas sowie 

aus Deponiegas und Klärgas erfolgen kann, können die dargestellten CNG-Fahrzeuge bi-

lanziell als klimaneutral angesehen werden. Eine entsprechende Gasaufbereitung (z. B. 

eine Druckwechseladsorption) muss für diesen Fall vorgesehen werden. Das aus dem Bi-

ogas erzeugte Biomethan kann üblicherweise zu einem festgelegten Anteil in das Erdgas-

netz des Versorgers eingespeist werden, die Betankung der CNG-Fahrzeuge kann in der 

Folge an öffentlich zugänglichen Erdgastankstellen erfolgen. Durch den Einsatz der CNG-

Fahrzeuge können die CO2-Emissionen der EBL-Fahrzeugflotte bereits kurzfristig reduziert 

werden. Es entstehen jedoch zusätzliche Investitionskosten für die Biogasaufbereitungsan-

lage. 

 

5.2 Szenarioanalyse, Wirtschaftlichkeits- und Emissionsbetrachtungen 

In der sich anschließenden Szenarioanalyse wurden für die gebildeten Szenarien wirt-

schaftliche Auswirkungen und Umweltauswirkungen aufgezeigt und sofern erforderlich ge-

geneinander abgewogen. Es galt einerseits, einen möglichst kurzfristigen Weg hin zu einem 

klimaneutralen Fuhrpark und zur Reduktion der CO2-Emissionen aufzuzeigen und anderer-

seits die entstehenden Investitionsmehrkosten, die u. a. auch von den jeweiligen Förderbe-

dingungen abhängen, abzuschätzen.  

Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass die Entsorgungssicherheit der Stadt 

Lübeck erhalten bleibt und der Gebührenbedarf für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und 

Abwasserbeseitigung durch die entstehenden Mehrkosten für Fuhrpark und Infrastruktur 

Energiedaten Perspektive
Malmöstraße/ 

Rigastraße
MBA

Biomasse-

werk
Deponie ZKW

Ratekauer 

Weg + PW
Summe

Strombezug kWh/a 37.518 0 0 0 212.739 516.924 767.181

Stromproduktion BHKW kWh/a 8.291.961 7.924.000 0 0 9.952.200 0 26.168.161

Stromproduktion EEA kWh/a 268.000 4.390.000 0 0 0 115.000 4.773.000

Summe Bezug + Produktion kWh/a 8.597.479 10.164.939 631.924 31.708.342

Stromverbrauch Infrastruktur kWh/a 1.295.022 6.749.225 476.171 358.721 9.907.519 56.990 18.843.648

Stromverbrauch Fahrzeuge kWh/a 1.976.126 170.514 0 0 133.732 574.934 2.855.305

Summe Verbrauch kWh/a 3.271.148 6.919.739 476.171 358.721 10.041.251 631.924 21.698.953

Stromeinspeisung kWh/a 5.326.332 123.688 0 10.009.389

12.314.000

4.559.369
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nicht unverhältnismäßig stark ansteigt. Daher wurde eine sukzessive Umstellung des auf-

zubauenden emissionsarmen Fuhrparks als wirtschaftlichste und zielführende Lösung ge-

wählt. 

Das gesteckte Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2040 lässt sich für den EBL-eigenen Fuhr-

park umsetzen. Aus den Fahrzeugersatzbeschaffungen (vgl. Tabelle 5) resultieren Ände-

rungen im Bestand der EBL-Fahrzeuge, die in den folgenden beiden Abbildung für die Sze-

narien 1 und 2 dargestellt sind. 

 

 

Abbildung 24: Entwicklung Fahrzeugbestand (Szenario 1) 
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Abbildung 25: Entwicklung Fahrzeugbestand (Szenario 2) 

 

Für einen Fahrzeuganteil von fast 70 % ist langfristig der Einsatz von BEV möglich. Etwa 

25 % der Fahrzeuge können zusätzlich ebenfalls batterieelektrisch, dann allerdings mit Zwi-

schenladung während der Tour, oder alternativ mit Wasserstoff betrieben werden. In dem 

dargestellten Szenario wird weiterhin davon ausgegangen, dass mindestens  

acht Fahrzeuge als FCEV eingesetzt werden. Der hierfür benötigte grüne Wasserstoff kann 

durch einen, sich in Planung befindlichen, Elektrolyseur am Standort der MBA bereitgestellt 

werden. Fahrzeuge, die aufgrund der Reichwertenanforderungen noch nicht durch BEV er-

setzt werden können, sollen als Übergangslösung durch Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-

toren unter Einsatz von Biomethan ersetzt werden. 

Lediglich 11 Fahrzeuge werden im Jahr 2040 noch mit Verbrennungsmotor betrieben. Dies 

liegt an der Tatsache, dass bei der Ersatzbeschaffung von Winterdienstfahrzeugen bis zum 

Jahr 2030 weiterhin Fahrzeuge mit Dieselantrieb vorgesehen werden und die Nutzungs-

dauer aufgrund der geringen Einsatzfälle dieser Fahrzeuge vergleichsweise lang ist. Eine 

vollständige Klimaneutralität kann ab dem Jahr 2040 erreicht werden, indem diese Fahr-

zeuge mit synthetischen Kraftstoffen, Biomethan oder auch mit Wasserstoff betrieben wer-

den. 

Durch beide Ersatzbeschaffungsstrategien (Szenario 1 und 2) lassen sich die festgelegten 

Beschaffungsquoten des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz einhalten. Da CNG-

Fahrzeuge unter den schweren Nutzfahrzeugen ebenfalls die Beschaffungskriterien für 

44 von 144 in Zusammenstellung



  

Machbarkeitsstudie alternative Antriebe  37  

 

saubere Fahrzeuge erfüllen, lassen sich die Quoten durch Einsatz dieser Technik (Szenario 

2) anstelle von Dieselfahrzeuge noch steigern.  

Der Zuwachs an batterieelektrischen Fahrzeugen hat Auswirkungen auf den Energiebedarf 

der Standorte und die jeweilige Infrastruktur. Bei Umstellung des Fuhrparks werden die 

erforderlichen Anschlussleistungen der Standorte sowie die Stromverbräuche ansteigen. 

Die folgende Abbildung gibt einen Eindruck, in welchen Umfang der Stromverbrauch
3

 vo-

raussichtlich zukünftig ansteigen wird. 

 

 

Abbildung 26: Stromverbrauch der zukünftigen Fahrzeugflotte je Standort 

 

Insgesamt wird der zusätzliche Stromverbrauch der Fahrzeugflotte der Entsorgungsbe-

triebe für das Jahr 2040 auf ca. 2.750 MWh pro Jahr geschätzt. Bei einer unternehmens-

weiten Eigenstromproduktion von ca. 26.150 MWh/a und einem derzeitigen Stromver-

brauch von 18.850 MWh/a fällt die Bilanzierung für Strom auch nach Umstellung des Fuhr-

parks auf alternative Antriebe weiterhin positiv aus.  

Betrachtet man die Einzelstandorte muss ausschließlich am Standort der Kanalspülfahr-

zeuge (Ratekauer Weg) zusätzlich Strom bezogen werden. Exemplarisch wird an dieser 

Stelle die Entwicklung der insgesamt in den Fahrzeugen verbauten Batteriekapazität am 

Standort Malmöstraße 22, dem Hauptfahrzeugstandort, dargestellt.  

 
3

 Hier dargestellt für das Szenario ohne CNG-Fahrzeugeinsatz 
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Abbildung 27: Entwicklung der Batteriekapazität am Standort Malmöstraße 22 

 

Die berechnete erforderliche Ladeleistung ermittelt sich auf Basis folgender Annahmen: 

1. Ladestellenbetrieb ohne Lastmanagement (worst case) 

2. Ladestellenbetrieb mit Lademanagement bezogen auf eine durchschnittliche Lade-

zeit von 12 Stunden (wahrscheinlicher Fall) 

 

Der Ladestellenbetrieb ohne Lastmanagement (worst case) geht davon aus, dass jedes 

Fahrzeug eine Ladestelle zugewiesen bekommt und jedes Fahrzeug unter Nennleistung 

geladen werden kann. 

Der Betrieb mit Lademanagement bezieht sich auf eine durchschnittliche Ladezeit und be-

rechnet sich unter der Voraussetzung, dass jedes Fahrzeug in einer Ladezeit von 12 Stun-

den, und nicht mit voller Leistung, vollständig geladen wird. 

Aus der Fahrzeugersatzbeschaffung ergibt sich die erforderliche Anzahl an Ladestellen mit 

der jeweiligen erforderlichen Ladeleistung. Die Ermittlung der benötigten Ladesäulen folgt 

folgenden Prämissen: 

1. Aufbau der erforderlichen Infrastruktur, inkl. Fahrzeugstellplatzkonzept, Hallenbau, 

Mittelspannungsausbau bis Ende 2024  

2. Einsatz von 150 kW DC-Ladesäulen ab 2025 

3. Einsatz von 350 kW DC-Ladesäulen ab dem Jahr 2030 

Bei Einsatz der Schnellladeinfrastruktur wird davon ausgegangen, dass während des De-

potladevorgangs eine Splittung der Leistung auf mehrere Ladestellen erfolgt. Eine Schnell-

ladung ist während Pausenzeiten am Standort möglich. 

 

46 von 144 in Zusammenstellung



  

Machbarkeitsstudie alternative Antriebe  39  

 

 

Abbildung 28: Entwicklung der Batteriekapazität am Standort Malmöstraße 22 

 

Insgesamt sollte eine Mischform aus AC- und DC-Ladestationen (ggf. künftig MCS-System)  

vorgesehen werden. Schnelladestationen (DC) bieten einen Vorteil in Bezug auf die erfor-

derliche Ladezeit und sind zukunftssicherer. AC-Ladestationen sind i. d. R. kostengünstiger 

in der Beschaffung. Weiterhin wird der Einsatz eines Lastmanagementsystems empfohlen, 

um einen Ausbau der Mittelspannungsinfrastruktur zu begrenzen, ebenfalls sollte der Aus-

bau möglichst modular erfolgen. 

Insbesondere für die 22 kW Ladesäulen, die im Wesentlichen für PKWs und Transporter 

vorgesehen werden, sollte überlegt werden, ob jedes Fahrzeug täglich geladen werden 

muss oder ob durch ein geschicktes Stellplatzmanagement die Anzahl der AC-Ladesäulen 

begrenzt werden kann. 

Die Szenarien für die weiteren Einzelstandorte können dem Anhang entnommen werden. 
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In Bezug auf die CO2-Emissionen des Fuhrparks wurden der Betrieb der Fahrzeuge und 

die zusätzlichen CO2-Emissionen durch die Batterieproduktion berücksichtigt. Die CO2-

Emissionen für die Energiebereitstellung und -verteilung sowie für die Fahrzeugproduktion 

wurden nicht betrachtet. 

 

 

Abbildung 29: Entwicklung der CO2-Emissionen der Entsorgungsbetriebe Lübeck 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die CO2-Emission für den Betrieb des Fuhrparks 

von derzeit ca. 2.000 Mg CO2 pro Jahr bis zum Jahr 2040 auf unter 10 Mg CO2 pro Jahr 

reduziert werden können. Bei der Batterieproduktion wird in Abbildung 29 der aktuelle deut-

sche Strommix angesetzt. Geht man davon aus, dass bis zum Jahr 2040 weitgehend 

Ökostrom eingesetzt wird, so werden auch hier keine relevanten CO2-Emissionen mehr 

entstehen. 

 

5.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung Fuhrparkkonzept 

Durch die Beschaffung der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben entstehen gegenüber der 

Beschaffung von Verbrennerfahrzeugen Mehrkosten. Als exemplarisches Beispiel dient der 

in Tabelle 7 dargestellte Kostenvergleich von Abfallsammelfahrzeugen mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht von 26 Mg.  

Die Berechnung der Gesamtkosten geht von folgenden Annahmen aus: Abschreibungs-

zeitraum 8 Jahre, Zinssatz 2,5%, Jahreslaufleistung 20.000 km und 225 Einsatztage pro 

Jahr. Weiterhin werden die Stromkosten gemäß der erzielbaren Einspeisevergütungssätze 

von derzeit 12 Cent/kWh angesetzt. 
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Tabelle 7: Kostenvergleich Abfallsammelfahrzeuge   

 

Die Berechnung zeigt, dass die durch die höheren Anschaffungskosten entstehenden 

Mehrkosten für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bei aktuellen Treibstoffpreisen von 

1,80 €/Liter Diesel und 12,85 € pro kg Wasserstoff durch die z. T. niedrigeren Betriebskos-

ten nicht aufgefangen werden können. Die Mehrkosten können allerdings zum Teil durch 

unterschiedliche Förderprogramme reduziert werden.  

Im Rahmen des Markthochlaufes der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ist davon aus-

zugehen, dass sich u. a. aufgrund höherer Produktionsstückzahlen die Kosten weiter an-

nähern werden.  

Für die gesamten Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark ergeben sich bis zum Jahr 2040 die in 

Abbildung 30 dargestellten Investitionskosten. In den Kosten sind folgende Positionen ent-

halten: 

• Fahrzeuginvestitionskosten  

• Ladestationsinvestitionskosten 

• Kosten für die Erweiterung des Netzanschlusses 

 

Nicht berücksichtigt wurden folgende Kosten: 

• Kosten für einen 1:1 Austausch von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

• Inflationsbedingte Steigerungen der Fahrzeugkosten 

• Produktions- und stückzahlbedingte Senkungen der Fahrzeugkosten 

Es wurde davon ausgegangen, dass sich die inflationsbedingten Steigerungen der Fahr-

zeugkosten und die Reduktion der Fahrzeugproduktionskosten aufgrund stark steigender 

Stückzahlen in etwa aufheben werden. 

 

Kostenvergleich Sammelfahrzeuge

ohne Förderung 
Dim.

Hecklader 

Dieselantrieb

Hecklader 

BEV

Hecklader 

FCEV

Investitionskosten "Brutto" mit Förderung € 300.000 650.000 1.000.000

Kapitalkosten dynamisch €/a 41.840 90.654 139.467

Treibstoffverbrauch (Diesel) l / 100 km 55 - -

Treibstoffverbrauch (Strom) kWh / 100 km - 202 -

Treibstoffverbrauch (Wasserstoff) kg / 100 km - - 11

Treibstoffkosten € / a 19.800 4.851 28.337

Reparatur-/Materialkosten € / a 15.000 6.000 9.000

Gesamtkosten € / a 76.640 101.505 176.804

Fahrzeugkosten pro 100 km € / 100 km 383 508 884

Fahrzeugstundensatz € / h 52 69 121
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Abbildung 30: Investitionskosten (ohne Fördermaßnahmen) 

 

Insgesamt entstehen bis einschließlich 2040 Investitionskosten von ca. 80 Mio. €. Die mitt-

leren jährlichen Investitionskosten liegen bei ca. 4,25 Mio. €. 

Durch Förderprogramme in Bezug auf die Fahrzeuginvestitionen und Infrastrukturinvestiti-

onen können die Kosten für die EBL bei Mittelbewilligung reduziert werden. Setzt man das 

derzeitige KsNI-Förderprogramm
4

 des Bundesverkehrsministeriums an, entwickeln sich die 

Investitionskosten wie folgt: 

 

 
4

 Gefördert werden bei Fahrzeugen 80 % der technologiebedingten Mehrausgaben bzw. bei Lade- 
und Tankstelleninfrastruktur 80 % der zuwendungsfähigen projektbezogenen Gesamtausgaben. Ge-
naue Angaben vgl. Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit 
alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur für 
elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge. 
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Abbildung 31: Investitionskosten (inkl. Fördermaßnahmen) 

 

Berücksichtigt werden muss, dass die genannte Förderrichtlinie bis Dezember 2026 besteht 

und die Gesamtförderausgaben auf 25 Mio. € pro Antragsteller begrenzt sind. Die Betrach-

tung geht jedoch davon aus, dass ähnlich gelagerte Förderprogramme künftig fortbestehen 

werden. 

Insgesamt entstehen unter Berücksichtigung der Fördermaßnahme Investitionskosten von 

ca. 50 Mio. €. Die mittleren jährlichen Investitionen liegen somit bei ca. 2,5 Mio. €. 

Für die EBL von hoher Bedeutung sind die entstehenden Mehrkosten gegenüber herkömm-

lichen Antrieben, da diese eine Steigerung der Abfall-, Abwasser- und Straßenreinigungs-

gebühren bedingen. Die sich ergebenden Mehrkosten können der Abbildung 32 entnom-

men werden. 
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Abbildung 32: Investitionsmehrkosten 

 

 

6 Entwicklung eines konkreten Maßnahmenkataloges 

Abschließend wurde das entwickelte Fuhrparkkonzept in einen EBL-spezifischen Maßnah-

menkatalog für eine sukzessive Umstellung des gesamten Fuhrparks auf Fahrzeuge mit 

alternativen Antrieben überführt. Hierbei wurden Fahrzeugersatzbeschaffungen und wei-

tere konkrete Maßnahmen, wie z. B. der Ausbau von Mittelspannungsanbindungen, die In-

stallation von Erneuerbare-Energien-Anlagen, zeitlich aufeinander abgestimmt, um schließ-

lich das Ziel eines klimaneutralen Fuhrparks im Jahr 2040 erreichen zu können. 

Folgende Umsetzungsschritte werden dabei empfohlen: 

1. Installation der zum Laden erforderlichen Infrastruktur gemäß der dargestellten Er-

satzbeschaffung an allen Standorten   

− Klärung der Nutzbarkeit der möglichen Fahrzeughallen 

− Abstimmung der Vorgaben der Bauaufsichtsbehörde in Bezug auf Brand-

schutz etc. 

2. Schrittweise Substitution der Fahrzeuge gegen Fahrzeuge mit alternativen Antrie-

ben  
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3. Umstellung der Fahrzeugzuweisung zu den verschiedenen Sammeltouren sofern 

erforderlich 

− Soweit möglich Zuweisung von kürzeren Touren zu den neu beschafften 

Fahrzeugen gem. Fahrzeugersatzbeschaffungsliste 

− Berücksichtigung von möglichen Nutzlasteinbußen  

4. Erweiterung der Anschlussleistung am Standort Malmöstraße (spätestens im  

Jahr 2030) 

5. Errichtung der PV-Anlagen an den Standorten Malmöstraße, MBA/Deponie  

und Ratekauer Weg 

− Vorhergehende Detailplanung 

− Prüfung der Statik bei Aufdachanlagen  

6. Errichtung des Elektrolyseurs am Standort MBA 

− Vorhergehende Detailplanung  

− Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit 

7. Errichtung einer Gasaufbereitungsanlage mit Einspeisung von Biomethan ins Erd-

gasnetz 

− Vorhergehende Detailplanung  

− Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit 

 

Wichtig erschein eine Evaluation der durchgeführten Maßnahmen z. B. in einem 5 Jah-

resturnus, da derzeit viel Bewegung sowohl im Fahrzeugmarkt als auch in den politischen 

und gesetzgeberischen Rahmenbedingungen ist. Für die nahe Zukunft kann weiterhin mit 

neuen Innovationen und Technologiesprüngen gerechnet werden, was eine Neubewertung 

der Fuhrparkstrategie erforderlich machen kann. 
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7 Nachweis zu den thematisch passenden Referenzen 

(Beratungsleistungen) 
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A  Anhang 
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